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Rechtssatz

Die Körperschaftsteuerrichtlinien 2013 legen in Rz 1127 dar, dass ein Erwerb von einer konzernzugehörigen

Körperschaft auch dann vorliege, wenn der einheitliche wirtschaftliche Vorgang des Erwerbs eines Konzerns rechtlich

derart "aufgespalten" wird, dass zunächst die inländischen Beteiligungen und erst danach die restlichen

Konzerngesellschaften erworben werden. Diese Ansicht stößt in der Literatur überwiegend auf Ablehnung (vgl. etwa

Puchner/Tüchler, SWK 2013, 651; Puchner/Ebenberger, taxlex 2019, 21 D; sowie die Nachweise bei Twardosz, SWK

2018, 1521 D und Pinetz/Stefaner in Lang/Rust/Schuch/Staringer, KStG2, § 9 Rz 108c f). Die Literaturstimmen

begründen dies einerseits damit, dass der Ausschlusstatbestand im Zeitpunkt der AnschaDung der Beteiligung erfüllt

sein müsse, weil es auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums ankomme. Bei einem "gestaDelten"

Konzernerwerb liege im AnschaDungszeitpunkt kein Erwerb im Konzern vor. Andererseits wird auf den Zweck des

Gesetzes verwiesen, wonach unerwünschte Gestaltungen vermieden und nur solche von der Firmenwertabschreibung

ausgenommen werden sollten. Der VwGH schließt sich diesen Literaturstimmen an. Der enge zeitliche und inhaltliche

Zusammenhang zwischen dem Erwerb der Zielgesellschaft und dem restlichen Konzern führt auch in wirtschaftlicher

Betrachtungsweise nicht zu einem Erwerb von einem aus der Sicht der Erwerberin konzernzugehörigen Unternehmen.

Auch der gleichzeitige Erwerb aller Konzerngesellschaften würde immer noch eine fremdbezogene AnschaDung

darstellen, weil im AnschaDungszeitpunkt kein die Erwerberin einschließender Konzern im Sinne des § 15 AktG vorläge

(vgl. zum KonzernbegriD im Rahmen des § 9 Abs. 7 KStG 1988 VwGH 31.1.2018, Ro 2016/15/0020). Ein "schädlicher"

Konzernerwerb im Sinne des § 9 Abs. 7 KStG 1988 liegt somit nur dann vor, wenn zum Zeitpunkt der AnschaDung der

Beteiligung an der inländischen Zielgesellschaft bereits ein Konzernverhältnis zwischen veräußernder und

erwerbender Gesellschaft bestand oder Käufer und Verkäufer zu diesem Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar von

demselben Gesellschafter beherrscht wurden.
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